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Bayerische Verfassung vom 14. August 1919,
§ 12

"Die Staatsbürger sind nach Maßgabe der Gesetze zu den öffentlichen

Ämtern zuzulassen, wenn sie ihre Befähigung hierfür nachweisen. Nur

Tüchtigkeit und Würdigkeit sollen für Verleihung der Ämter maßgebend

sein."
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